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227. Bundesgesetz: Änderung des Bundesgesetzes über katholisch-theologische Studienrichtungen
(NR: GP XVII RV 441 AB 539 S. 59. BR: AB 3469 S. 500.)

228. Bundesgesetz: Änderung des Bundesgesetzes über das Studium der Rechtswissenschaften 1978
(NR: GP XVII IA 134/A AB 541 S. 59. BR: AB 3470 S. 500.)

229. Bundesgesetz: Änderung des Schulunterrichtsgesetzes
(NR: GP XVII RV 496 AB 502 S. 59. BR: AB 3472 S. 500.)

227. Bundesgesetz vom 21. April 1988, mit
dem das Bundesgesetz über katholisch-theolo-

gische Studienrichtungen geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz über katholisch-theologische
Studienrichtungen 1969, BGBl. Nr. 293, wird wie
folgt geändert:

1. §2 Abs. 2 und 3 lautet:

„(2) Die selbständige religionspädagogische Stu-
dienrichtung hat der wissenschaftlichen Berufsvor-
bildung insbesondere für das Lehramt in katholi-
scher Religion an höheren Schulen zu dienen. Das
Diplomstudium hat elf Semester zu umfassen. Es
hat aus zwei Studienabschnitten in der Dauer von
vier und sieben Semestern zu bestehen. Die zustän-
dige akademische Behörde hat auf Antrag des
ordentlichen Hörers die Inskription von einem
Semester im zweiten Studienabschnitt zu erlassen,
wenn der ordentliche Hörer die vorgesehenen
Lehrveranstaltungen innerhalb der verkürzten Stu-
diendauer inskribiert und die Voraussetzungen für
die Zulassung zum zweiten Teil der zweiten
Diplomprüfung erfüllt. War der Kandidat im Hin-
blick auf die Verkürzung der Studiendauer nicht in
der Lage, einzelne Lehrveranstaltungen ordnungs-
gemäß zu inskribieren, so ist die Inskription dersel-
ben nachzusehen. Das Ausmaß dieser Lehrveran-
staltungen darf die Hälfte der Stundenzahlen der in
den beiden letzten Semestern zu inskribierenden
Lehrveranstaltungen nicht übersteigen. Die vorge-
schriebenen Prüfungen über den Stoff dieser Lehr-
veranstaltungen sind jedoch abzulegen.

(3) Die kombinierte religionspädagogische Stu-
dienrichtung hat in Verbindung mit einer an einer
anderen Fakultät (Universität) oder an einer Hoch-
schule künstlerischer Richtung eingerichteten, der
wissenschaftlichen oder künstlerischen Berufsvor-

bildung für das Lehramt an höheren Schulen die-
nenden Studienrichtung und mit der pädagogi-
schen Ausbildung für Lehramtskandidaten nach
Maßgabe der hiefür geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen der wissenschaftlichen Berufsvorbildung
für das Lehramt in katholischer Religion an höhe-
ren Schulen zu dienen. Das Diplomstudium hat
neun Semester zu umfassen. Es hat aus zwei Stu-
dienabschnitten in der Dauer von vier und fünf
Semestern zu bestehen. In der Studienordnung ist
unter Bedachtnahme auf die wissenschaftlichen
Zusammenhänge und den Bedarf nach bestimmten
wissenschaftlichen Berufsvorbildungen für das
Lehramt an höheren Schulen festzusetzen, mit wel-
chen Studienrichtungen die kombinierte religions-
pädagogische Studienrichtung kombiniert werden
darf. Die Studienpläne sind so zu erstellen, die
Lehrveranstaltungen so einzurichten und der Lehr-
stoff so zu bemessen, daß die ordentlichen Hörer
das Studium der kombinierten Studienrichtung
gleichzeitig mit dem Studium der anderen gewähl-
ten Studienrichtung und der pädagogischen Ausbil-
dung innerhalb der vorgesehenen Studiendauer
abzuschließen vermögen (§ 2 Abs. 1 Allgemeines
Hochschul-Studiengesetz)."

2. § 6 Abs. 2 lit. c lautet:
,,c) der positiven Beurteilung der Teilnahme an

wenigstens zwei Seminaren und an der päd-
agogischen Ausbildung für Lehramtskandida-
ten;"

3. § 6 Abs. 3 lit. e entfällt.

4. § 8 Abs. 2 lit. c lautet:
,,c) der positiven Beurteilung der Teilnahme an

mindestens einem Seminar und an der päd-
agogischen Ausbildung für Lehramtskandida-
ten;"

5. § 15 Abs. 1 lit. a lautet:
,,a) die erfolgreiche Ablegung der zweiten

Diplomprüfung gemäß § 4 oder § 6 oder die
Erfüllung gleichwertiger Bedingungen gemäß
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§ 14 oder die Ablegung der abschließenden
Prüfung eines gleichwertigen an einer inlän-
dischen oder ausländischen Hochschule
absolvierten Studiums (§21 Abs. 1 und 5 All-
gemeines Hochschul-Studiengesetz);"

6. § 15 Abs. 4 lit. b lautet:
,,b) nach Wahl des Kandidaten eines der folgen-

den Fächer:
1. Altes Testament,
2. Neues Testament,
3. Dogmatik (einschließlich der ökumeni-

schen Theologie und Sakramententheo-
logie),

4. Fundamentaltheologie,
5. Moraltheologie,
6. Pastoraltheologie,
7. Liturgiewissenschaft,
8. Katechetik und Religionspädagogik,
9. Kirchengeschichte,

10. Kirchliches Recht."

7. Der IX. Abschnitt lautet:

„IX. ABSCHNITT

Hochschullehrgang zur Fortbildung für Studie-
rende und Absolventen der fachtheologischen Stu-

dienrichtung

§ 17. (1) Für Studierende und Absolventen der
fachtheologischen Studienrichtung ist von den
katholisch-theologischen Fakultäten ein Hoch-
schullehrgang zur Fortbildung (§18 Abs. 4 Allge-
meines Hochschul-Studiengesetz) in der Dauer von
zwei Semestern durchzuführen. Er hat der speziali-
sierten Ausbildung in pastoraltheologischen, reli-
gionspädagogischen und anderen Fächern des
katholisch-theologischen Studiums zu dienen.

(2) Lehrveranstaltungen dieses Hochschullehr-
ganges können bereits ab dem dritten einrechenba-
ren Semester absolviert werden.

(3) Nach Maßgabe der vorhandenen Studien-
plätze können auf Beschluß der zuständigen akade-
mischen Behörde auch Studierende und Absolven-
ten der selbständigen religionspädagogischen Stu-
dienrichtung und der kombinierten religionspäd-
agogischen Studienrichtung zu diesem Hochschul-
lehrgang zugelassen werden."

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Oktober 1988 in
Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung betraut.

Waldheim

Vranitzky

228. Bundesgesetz vom 21. April 1988, mit
dem das Bundesgesetz über das Studium der

Rechtswissenschaften 1978 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Bundesgesetz über das Studium der Rechts-
wissenschaften 1978, BGBl. Nr. 140, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 523/1985,
wird wie folgt geändert:

§ 7 Abs. 1 erster Satz lautet:

„(1) Das Thema der Diplomarbeit ist den in § 5
Abs. 2 2 1 bis 8 und Z 9 lit. c, d und f genannten
Fächern zu entnehmen."

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Oktober 1988 in
Kraft.

Waldheim

Vranitzky

229 . Bundesgesetz vom 21. April 1988, mit
dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/
1986, wird wie folgt geändert:

1. § 20 Abs. 6 erster Satz lautet:

„In der zweiten Woche vor Ende des Unterrichts-
jahres hat eine Klassenkonferenz zur Beratung
über die Leistungsbeurteilung der Schüler stattzu-
finden."

2. § 20 Abs. 9 lautet:

„(9) In lehrgangsmäßigen Berufsschulen haben
die im Abs. 6 vorgesehene Beratung und die dort
vorgesehenen Entscheidungen der Klassenkonfe-
renz in der letzten Lehrgangswoche zu erfolgen."

3. § 31 samt Überschrift lautet:

„Übertritt von Schülern mittlerer berufsbildender
Schulen in höhere berufsbildende Schulen

§ 31. (1) Für den Übertritt von Schülern mittlerer
berufsbildender Schulen in die nächsthöhere Stufe
einer berufsbildenden höheren Schule vergleichba-
rer Schulart (Fachrichtung) gilt § 29 mit der Maß-
gabe, daß bei der Anwendung des Abs, 5 Freige-
genstände Pflichtgegenständen gleichgestellt sind.

(2) Der Übertritt von einer mittleren berufsbil-
denden Schule in eine höhere berufsbildende
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Schule vergleichbarer Schulart (Fachrichtung) kann
auch nach Abschluß des 1. Semesters der 1. Stufe
der berufsbildenden mittleren Schule erfolgen,
wenn die Schulnachricht in den allgemeinbildenden
Pflichtgegenständen (ausgenommen Leibesübun-
gen) und in den fachtheoretischen Pflichtgegen-
ständen keine schlechtere Beurteilung als „Befriedi-
gend" enthält und die Pflichtgegenstände hinsicht-
lich des Umfanges annähernd dem Umfang der in
der höheren Lehranstalt vorgesehenen Pflichtge-
genstände entsprechen. Sofern Pflichtgegenstände
des I. Jahrganges der höheren berufsbildenden
Schule in der 1. Klasse der berufsbildenden mittle-
ren Schule nicht geführt werden, sind einschlägige
Freigegenstände, die der Schüler besucht hat,
Pflichtgegenständen gleichgestellt."

4. Dem § 31 c Abs. 3 wird folgender Satz ange-
fügt:

„An Berufsschulen kann eine Umstufung in die
niedrigere Leistungsgruppe auch bei einer Lei-
stungsbeurteilung mit „Genügend" erfolgen, wenn
der Schüler zustimmt."

5. § 32 Abs. 8 lautet:

„(8) Auf Ansuchen des Schülers kann die Schul-
behörde erster Instanz die Verlängerung der Dauer
für den Abschluß einer mindestens dreistufigen
mittleren oder höheren Schule um ein weiteres
Schuljahr bewilligen, wenn der längere Schulbe-
such durch Krankheit, Wiederholung einer Schul-
stufe gemäß § 27 Abs. 2 oder gleichwertige Gründe
bedingt ist."

6. § 35 Abs. 1 lautet:

„(1) Vorsitzender der Prüfungskommission ist
der nach der Geschäftsverteilung des Amtes des
Landesschulrates zuständige Landesschulinspektor.
Wenn seine Inanspruchnahme durch den Prüfungs-
vorsitz ein mit seinen sonstigen Dienstobliegenhei-
ten nicht vereinbares Ausmaß erreicht oder er aus
sonstigen zwingenden Gründen verhindert ist, hat
der Landesschulrat andere Fachleute der betreffen-
den Schulart mit dem Vorsitz zu betrauen. Als Vor-
sitzende der Prüfungskommissionen an den Zen-
trallehranstalten hat der Bundesminister für Unter-
richt, Kunst und Sport Fachleute der betreffenden
Schularten zu bestellen. Im Falle der unvorhergese-
henen Verhinderung des Vorsitzenden vertritt ihn
der Schulleiter."

7. § 55 Abs. 2 lautet:

„(2) Dem Abteilungsvorstand an den Bildungs-
anstalten obliegt in Unterordnung unter den Schul-
leiter außer den ihm als Lehrer zukommenden Auf-
gaben

1. an den Bildungsanstalten für Kindergarten-
pädagogik die Leitung des Übungskindergar-
tens, gegebenenfalls auch des Übungshortes,
sowie der Kindergarten- und Hortpraxis,

2. an den Bildungsanstalten für Erzieher die Lei-
tung des Übungsschülerheimes und des
Übungshortes sowie der Hort- und Heimpra-
xis; im Falle eines angeschlossenen Schüler-
heimes für Schüler der Bildungsanstalt obliegt
ihm auch die Unterstützung des Schulleiters
in den berufsbezogenen Angelegenheiten die-
ses Schülerheimes."

8. § 63 a Abs. 4 erster Satz lautet:

„Das Klassenforum ist vom Klassenlehrer oder
Klassenvorstand jedenfalls zu einer Sitzung, welche
innerhalb der ersten acht Wochen jedes Schuljahres
stattzufinden hat, einzuberufen; im Fall der Zusam-
menlegung oder Teilung von Klassen während des
Unterrichtsjahres sind die Klassenforen der neu
eingerichteten Klassen in gleicher Weise zu einer
Sitzung einzuberufen, welche innerhalb von sechs
Wochen ab dem Zeitpunkt der Klassenzusammen-
legung oder -teilung stattzufinden hat."

9. § 63 a Abs. 5 lautet:

„(5) Das Klassenforum hat in der Vorschulstufe
und den ersten Stufen der in Abs. 1 genannten
Schularten, ansonsten bei Bedarf, einen Klassenel-
ternvertreter und einen Stellvertreter, der diesen im
Verhinderungsfall zu vertreten hat, in gleicher,
unmittelbarer und persönlicher Wahl für die Zeit
bis zur nächsten Wahl zu wählen. Zum Klassenel-
ternvertreter (Stellvertreter) dürfen nur Erzie-
hungsberechtigte von Schülern der betreffenden
Klasse gewählt werden. Gewählt ist, wer die einfa-
che Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich verei-
nigt. Vor der Wahl hat das Klassenforum einen
Wahlvorsitzenden aus dem Kreis der Erziehungs-
berechtigten der Schüler der betreffenden Schule in
gleicher, unmittelbarer und persönlicher Wahl mit
einfacher Mehrheit zu wählen. Besteht an der
Schule ein Elternverein im Sinne des § 63, so ist
dieser berechtigt, den Wahlvorsitzenden zu bestel-
len und einen Wahlvorschlag für die Wahl des
Klassenelternvertreters (Stellvertreters) zu erstat-
ten. Der Wahlvorsitzende darf nicht Kandidat für
die Wahl zum Klassenelternvertreter (Stellvertre-
ter) der Klasse sein, in der er den Wahlvorsitz
führt. Die Funktion eines Klassenelternvertreters
(Stellvertreters) endet durch Wahl eines neuen
Klassenelternvertreters (Stellvertreters), Ausschei-
den seines Kindes aus dem Klassenverband, Zusam-
menlegung oder Teilung der betreffenden Klasse
und mit dem nach Ablauf eines Schuljahres zulässi-
gen Rücktritt. Werden anläßlich der Wahl des
Wahlvorsitzenden oder des Klassenelternvertreters
(Stellvertreters) die meisten Stimmen für zwei oder
mehr Kandidaten in gleicher Anzahl abgegeben,
entscheidet das Los, wer Wahlvorsitzender bzw.
Klassenelternvertreter bzw. Stellvertreter ist. Der
Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport hat
durch Verordnung die näheren Bestimmungen über
die Durchführung der Wahl der Klassenelternver-
treter zu erlassen."
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10. Im § 63 a Abs. 7 entfällt der letzte Satz.

11. Im § 63 a Abs. 10 lautet der erste Satz:

„Das Schulforum ist vom Schulleiter jedenfalls zu
einer Sitzung innerhalb der ersten neun Wochen
jedes Schuljahres einzuberufen."

12. § 63 a Abs. 14 lautet:

„(14) Sofern Tagesordnungspunkte Angelegen-
heiten betreffen, die die Beteiligung anderer Perso-
nen (zB andere Lehrer, Klassensprecher, Obmann
des Elternvereines, Bildungsberater, Schularzt, Lei-
ter des Schülerheimes, Schulerhalter, ua.) zweckmä-
ßig erscheinen läßt, hat der Schulleiter (Klassenleh-
rer, Klassenvorstand) diese Personen einzuladen.
Die Einladung von Klassensprechern ist nur zuläs-
sig, wenn dies auf Grund der besonderen Verhält-
nisse, insbesondere der Zeit der Sitzung, möglich
ist. Den nach diesem Absatz Eingeladenen kommt
beratende Stimme zu."

13. Dem § 63 a Abs. 18 werden folgende Sätze
angefügt:

„Ein Klassenlehrer (Klassenvorstand), der gleich-
zeitig Klassenelternvertreter ist, gilt in seiner Funk-
tion als Klassenelternvertreter bei Sitzungen des
Schulforums als verhindert. Erziehungsberechtigte,
die für mehr als eine Klasse Klassenelternvertreter

sind, dürfen in den Sitzungen des Schulforums
diese Funktion nur bezüglich einer Klasse ausüben.
Hinsichtlich der anderen zu vertretenden Klasse(n)
gilt der Klassenelternvertreter als verhindert."

14. Im §68 tritt in der lit. w an die Stelle des :
Punktes ein Beistrich und wird folgende lit. x ange-
fügt:

,,x) Zustimmung zur Umstufung in die niedrigere
Leistungsgruppe gemäß § 31 c Abs. 3 letzter
Satz."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September
1988 in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge-
setzes können bereits von dem seiner Kundma-
chung folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten
frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit-
punkt in Kraft.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Unterricht, Kunst und
Sport betraut.

Waldheim

Vranitzky


